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 der Eltern, Ehemaligen und Freunde 

  
 der Eltern, Ehemaligen  
 und Freunde 

Beitragssatzung 

Im Förderverein Gymnasium Lehrte e. V. der Eltern, Ehemaligen und Freunde gelten 
gemäß § 4 (1) der Vereinssatzung die folgenden Beitragsbestimmungen: 

§ 1 Beitragspflicht 

Jedes Mitglied verpflichtet sich zu einem jährlichen Beitrag an den Verein zur Erfüllung 
seiner satzungsgemäßen Aufgaben. Der Beitrag ist ab Eintrittsdatum an den Verein zu 
entrichten. Bei unterjährigem Eintritt ist der Jahresbeitrag anteilig zu entrichten. Eine 
Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 

§ 2 Beitragshöhe 

Die Beitragshöhe staffelt sich je nach gewählter Mitgliedschaft: 

Standard-Fördermitgliedschaft jährlich 24,- € 

Individual-Fördermitgliedschaft jährlich mindestens 120,- € 

Mitglieder, die vor Inkrafttreten dieser Beitragssatzung dem Verein angehörten und 
abweichende Beiträge entrichten, genießen Bestandsschutz und entrichten weiterhin 
ihre Beiträge in gewohnter Höhe. 

§ 3 Beitragszahlung und Fälligkeit 

Die Beitragszahlung erfolgt jährlich durch Beitragseinzug. Der Einzug der Beiträge 
erfolgt im Wege des Lastschrift-Einzugsverfahrens im Oktober eines jeden Jahres. Von 
diesem Verfahren kann nur in begründeten Einzelfällen und aufgrund eines 
Vorstandsbeschlusses abgewichen werden. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die 
das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind die dem Verein dadurch entstehenden 
Bankgebühren vom Mitglied zu erstatten. 

Mitglieder, die vor Inkrafttreten dieser Beitragssatzung nicht am Lastschriftverfahren 
teilgenommen haben und dies auch weiterhin nicht wünschen, genießen 
Bestandsschutz und entrichten weiterhin ihre Beiträge bis zum 30.10. eines jeden 
Jahres auf das Konto des Fördervereins; für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es 
auf den Eingang des Mitgliedsbeitrages auf dem Vereinskonto an. 

Der Vorstand kann Ausnahmen für eine etwaige Stundung oder Beitragsabweichung 
festlegen. 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Beitragssatzung wird gemäß § 4 (2) der Vereinssatzung von der ordentlichen 
Mitgliederversammlung beschlossen und tritt ab der beschließenden Versammlung am 
07.07.2022 in Kraft. 

Der Vorstand 


